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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes Mühlhäuser Museen 

für das Haushaltsjahr 2024 
 
 
Aufgrund des § 36 Abs. 1 Satz 1 ThürKGG, § 57 
Abs. 3 ThürKO i.V.m. § 22 ThürKGG erlässt der 
Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt im Verwaltungshaushalt in den Ein-
nahmen und Ausgaben mit 2.080.700 € 
und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 1.163.500 € ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
fördermaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Die Höhe des durch spezielle Entgelte und sons-
tige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs 
(Umlage-Soll für die Verbandsumlage) wird auf 
850.000 € festgesetzt. 
 
Davon entfallen auf    
den Unstrut-Hainich-Kreis  425.000 € 
die Stadt Mühlhausen   425.000 €. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeiti-
gen Leistung von Aufgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 100.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Stellenplan:  
Es gilt der von der Verbandsversammlung bestä-
tigte Stellenplan. 
 

§ 7 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 
2024 in Kraft. 
 
 
Mühlhausen, den 26.02.2024 
 
Matthias P. Gliemann 
Vorsitzender des Zweckverbandes 
Mühlhäuser Museen 
 
 
Beschluss- und Genehmigungsvermerk 
 
Mit Beschluss vom 02.02.2024 hat die Verbands-
versammlung die Haushaltssatzung mit Haushalts-
plan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. 
 
Mit Schreiben vom 22.02.2024 hat das Thüringer 
Landesverwaltungsamt den Haushalt aufsichtsbe-
hördlich gewürdigt. Die Haushaltssatzung enthält 
keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
      
Auslegungshinweis 
 
Der Haushalt 2024 liegt in der Zeit vom 05. bis 18. 
März 2024 in der Geschäftsstelle des Zweckver-
bandes Kristanplatz 7 in Mühlhausen während der 
Bürozeiten (Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 
17:00 Uhr, Freitag von 8:00 bis 15:45 Uhr) aus und 
kann dort auch danach bis zur Entlastung und Be-
schlussfassung über die Jahresrechnung nach § 
80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO eingesehen werden.   
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ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG BEKANNTMACHUNG 
 

 
Vergabenummer 006-2024-UHK-StrV-EU – 
Schülerbeförderung im Individualverkehr für 
den Unstrut-Hainich-Kreis für die Schuljahre 
2024/2025 bis 2027/2028 
 
Beschreibung/Art und Umfang der Leistung 
Der Landkreis Unstrut-Hainich beabsichtigt als 
Schulträger der staatlichen Schulen im Rahmen ei-
nes Offenes Verfahrens gemäß Vergabeverord-
nung (VgV) die Beförderung von teils mehrfachbe-
hinderten bzw. schwerstbehinderten (körperlich 
und/oder geistig) Schülerinnen/Schülern vom Woh-
nort zur entsprechenden Schule und zurück zu ver-
geben. Es sind durch den Auftragnehmer geeignete 
Fahrzeuge, Fahrer/-innen und soweit für das Los er-
forderlich, auch Begleitpersonen bereitzustellen.  
  
Die Vergabe erfolgt in 52 Losen. Die Lose sind ent-
sprechend der einzelnen Touren (Fahrtstrecke) auf-
geteilt. Angebote sind möglich für ein, mehrere oder 
alle Lose.  
 
Die Zuschlagslimitierung beträgt 25 Lose.  
 
Ort der Ausführung 
Unstrut-Hainich-Kreis sowie einzelne Fahrten über 
das Kreisgebiet hinaus 
 

Zeitraum der Ausführung 
01.08.2024 – 31.07.2028 
 
Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) 
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis 
Fachdienst Beschaffung  
Lindenhof 1 
99974 Mühlhausen 
E-Mail: vergabestelle@uh-kreis.de 
Ansprechpartner: Frau Krause 
Telefon: 03601 802539 
Fax: 03601 80132539 
 
Die Bekanntmachung und die Vergabeunterlagen 
werden elektronisch zur Verfügung gestellt und 
können unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig 
und direkt ab sofort abgerufen werden unter:  
https://www.evergabe-online.de/tenderde-
tails.html?2&id=602690 
Angebotsfrist 
03.04.2024, 09:00 Uhr 
 
 
gez. Harald Zanker 
Landrat 
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Erscheinungsweise: 
in der Regel montags 

 
Bezugsmöglichkeiten: 

Dauer- oder Einzelbezug über das Landratsamt 
Unstrut-Hainich-Kreis, Büro des Landrates, 

Lindenhof 1, 99974 Mühlhausen zum Preis von 
0,60 EUR je Blatt zuzüglich Versandkosten 

 
online unter https://www.Unstrut-Hainich-Kreis.de/in-

dex.php/Amtsblatt kostenlos 
 

Rechtsverbindlichen Charakter hat ausschließlich 
der Inhalt des beim Landratsamt erhältlichen 

Druckerzeugnisses (Amtsausgabe). 
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